
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1988

Norm

ASVG §175 Abs2

Rechtssatz

Be3nden sich Wohnung und Arbeitsstätte in jeweils in sich abgeschlossenen verschiedenen Geschoßen eines

mehrgeschoßigen Hauses mit einer durchgehenden Treppe, so beginnt der Unfallversicherungsschutz grundsätzlich

an der Tür der Arbeitsstätte und kommt dem auf dem Weg zur Arbeitsstätte oder von der Arbeitsstätte auf der Treppe

Verunglückten nicht zu.

Entscheidungstexte

9 ObS 30/87

Entscheidungstext OGH 13.01.1988 9 ObS 30/87

Veröff: ZAS 1989/2 S 14 (Gitter) = SSV-NF 2/2

10 ObS 2069/96d

Entscheidungstext OGH 07.05.1996 10 ObS 2069/96d

10 ObS 19/98m

Entscheidungstext OGH 09.02.1998 10 ObS 19/98m

10 ObS 359/01v

Entscheidungstext OGH 13.11.2001 10 ObS 359/01v

nur: Befinden sich Wohnung und Arbeitsstätte in jeweils in sich abgeschlossenen verschiedenen Geschoßen eines

mehrgeschoßigen Hauses mit einer durchgehenden Treppe, so beginnt der Unfallversicherungsschutz

grundsätzlich an der Tür der Arbeitsstätte. (T1)
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